
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung  
 
Inkrafttreten des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Mustang-Areal“ 
 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
 
Der Gemeinderat der Stadt Künzelsau hat im Umlaufbeschluss den für die öffentliche Sitzung 
am 17. März 2020 vorgesehenen Bebauungsplan „Mustang-Areal“ nach § 10 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschrif-
ten nach § 74 Abs. 7 Landesbauordnung (LBO) in Verbindung mit der Gemeindeordnung (Ge-
mO), in der jeweils geltenden Fassung, als Satzung beschlossen. Es handelt sich um einen Be-
bauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB, der im beschleunigten Verfahren auf-
gestellt wurde. In diesem Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 
13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Abs. 4 BauGB wurde abgesehen. Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. 
Maßgebend sind der Rechtsplan mit Textteil und die örtlichen Bauvorschriften vom 17. März 
2020, jeweils LK&P. Ingenieure GbR, Mutlangen. 
  
Dem Bebauungsplan sind weiterhin beigefügt: 
- Begründung vom 17. März 2020, LK&P. Ingenieure GbR, Mutlangen 
-  Relevanzprüfung zum Umfang artenschutzrechtlicher Untersuchungen vom 16. Novem-

ber 2018, GEKOPLAN, Oberrot 
- Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung vom 15. August 2019, GEKOPLAN,  

Oberrot 
- Stellungnahme zum Vorkommen einheimischer Fledermäuse vom 2. Oktober 2019, Dr. 

Alfred Nagel, Schelklingen 
- Baugrund- und Gründungsgutachten vom 28. Januar 2019, Geotechnik Aalen 
- Verkehrsuntersuchung zu den verkehrlichen Auswirkungen vom Juni 2019, BS Ingenieu-

re, Ludwigsburg 
- Schalltechnische Untersuchung vom 8. August 2019, BS 
 
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Mustang-Areal“ treten mit dieser orts-
üblichen Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB kann jedermann den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschrif-
ten einschließlich seiner Begründung und den Anlagen bei der Stadtverwaltung Künzelsau, 
Stadtbauamt, 1. OG, Stuttgarter Straße 7 in 74653 Künzelsau während der üblichen Dienststun-
den einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. Die Einsichtnahme kann auch über 
die Internetseite www.kuenzelsau.de erfolgen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädi-
gungsansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. Eine beachtliche Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und beachtliche Män-



gel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 
BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. Eine etwaige Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(oder von Verfahrens- oder Formvorschriften, die auf Grund der Gemeindeordnung erlassen 
wurden) beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Sat-
zung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Ausfertigung der Satzung nicht erfolgt 
bzw. fehlerhaft erfolgt ist oder die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Abweichend hiervon kann 
die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von je-
dermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 
Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat, oder ein Anderer 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend ge-
macht hat. 
 
 
Künzelsau, 31. März 2020 
 
Stefan Neumann, Bürgermeister 
 
 
Tag der Veröffentlichung: 9. April 2020 
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